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I. 
 

Nachtragshaushaltssatzung 
 

Nachtragshaushaltssatzung des Zweckverbands zur Wasserversorgung 
der Harter Gruppe  

 
 

für das Haushaltsjahr 2024 
 
 
 
Auf Grund des Art. 68 Abs. 1 i.V.m. Art. 40 Abs. 1 KommZG. Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der 
Zweckverband zur Wasserversorgung der Harter Gruppe folgende Nachtragshaushaltssatzung: 
 

§ 1 
 

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage neu festgesetzt. 
 

§ 2 
 

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.  

 
 
 
 
 
Siedenberg, 13.11.2024 Zweckverband Harter Gruppe 
Ort, Datum 
 
 
 
                                                       ………...                                 gez._______________________________ 
            Graf, 1. Verbandsvorsitzender 
 
 
 

II. 
Das Landratsamt Traunstein hat mit Bescheid vom 12.11.2024, Az.: K.20-940-240004, die 
beschlossene Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtragshaushaltsplan geprüft. Die 

Nachtragshaushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.  
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III. 

Die Nachtragshaushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt ab dem Tag der Veröffentlichung der 
Nachtragshaushaltssatzung bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in 
der Geschäftsstelle des Zweckverbandes in 83339 Chieming, Siedenberg 1, öffentlich während der 

allgemeinen Dienststunden zur Einsicht auf (Art. 24 KommZG i. V. m. Art. 65 Abs. 3 GO). 
 
 
 
Traunstein, den 15.11.2024 
 
 
Ernst Hauser 
Leiter Stabsstelle (Stab. K) 
Kanzlei & Beteiligungsmanagement 
_______________________________________________________________________________________ 

Siegfried Walch 
Landrat 

 
 
 


